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Toiletten und Umkleiden sind besonders schützenswerte Bereiche. Fehlverhalten dort wird
deutlich mehr geahndet als in anderen Bereichen. (Den Unterschied merkt man spätestens
dann, wenn man mit dem Handy Fotos macht...)

Kann ja sein, dass die Schülerin den Anwalt benötigt aufgrund weiterer Anzeigen etc. Ist die
Glaubwürdigkeit der Zeugin (Lehrkraft) reduziert (aufgrund der (angeblichen) Beleidigung und
der grundsätzlich negativen Einstellung der Täterin gegenüber), dann gibt es vielleicht keine
Zeugin mehr und keine strafrechtlichen Konsequenzen.
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